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O 6, 7  
68161 Mannheim 
Telefon 0621 / 20 90 9 
Telefax 0621 / 15 44 98 
ma@einzelhandel.de 
www.nordbaden.einzelhandel.de 

Amtsgericht Heidelberg VR 388 

Einzelhandelsverband � O 6, 7 � 68161 Mannheim

07.jjjj 
Referat Standortpolitik 
RA Swen Rubel 
� s.rubel@einzelhandel.de 
� 0621/ 20909 

Sekretariat 
Anja Dimt 
� 0621/ 20909 
� hd@einzelhandel.de 

Mannheim, 09.08.2012 

Stadt Heidelberg 
Stadtplanungsamt 
z. Hd. Hr. Rees 
Postfach 105520 
69045 Heidelberg 

Stadt Heidelberg- Neuenheim  
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit örtlichen Bau-
vorschriften „Mathematikon“ 
Hier: Beteiligung nach § 4 II BauGB im Verfahren nach § 13a BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Rahmen der Anhörung von Planungsträgern und Verbänden haben Sie be-
züglich des o.g. Verfahrens um eine Stellungnahme gebeten. Der Einzelhandels-
verband Nordbaden e.V. ist der Arbeitgeberverband des Einzelhandels im Nord-
badischen Raum zu dessen satzungsmäßigen Aufgaben die Beratung und Mit-
wirkung bei Fragen der Raumordnung und Stadtentwicklung gehört.  

Zur Erweiterung der Universität Heidelberg soll an der Berliner Straße im Stadtteil 
Neuenheim das Bauvorhaben „Mathematikon“ mit insgesamt rund 47.000 m² 
Bruttogeschossfläche (nach BauNVO) erstellt werden. Das Vorhaben umfasst ein 
Universitätsgebäude insbesondere für die Mathematik und Informatik sowie dem 
interdisziplinären Zentrum für wissenschaftliches Rechnen, zudem ein weiteres 
Bauteil mit Einzelhandel, Dienstleistung und Gastronomie sowie einem umfang-
reichen Büroflächenangebot in den Obergeschossen. 

Mit Blick auf die berücksichtigungsfähigen Belange des Einzelhandels nehmen 
wir deshalb wie folgt Stellung:  
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Im Verfahren ist zu prüfen, ob das Projekt die wesentlichen Rechtsgrundlagen für 
die räumliche Planung von Einzelhandelsstandorten, namentlich die Vorgaben 
von BauGB, BauNVO sowie ergänzenden landes- und regionalplanerischen Be-
stimmungen sowie die Verwaltungsvorschrift des Wirtschaftsministeriums Baden-
Württemberg zur Ansiedlung von Einzelhandelsgroßprojekten („Einzelhandelser-
lass“) vom 21. Februar 2001 einhält und wie sich das Projekt auf die Innenstadt-
entwicklung und auf die Entwicklung der Nahversorgungsstrukturen in Heidelberg 
und im Umland auswirkt. 

Maßgebliches Kriterium ist im vorliegenden Fall vor allem das Beeinträchtigungs-
verbot.

Danach darf das Vorhaben das städtebauliche Gefüge und die Funktionsfähigkeit 
des zentralörtlichen Versorgungskerns sowie die verbrauchernahe Versorgung im 
Einzugsbereich des Vorhabens nicht beeinträchtigen. Eine wesentliche Beein-
trächtigung des zentralörtlichen Versorgungskerns (Stadt- und Ortskern) der 
Standortgemeinde oder eine Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit anderer 
Zentraler Orte sowie der verbrauchernahen Versorgung im Einzugsbereich i. d. 
R. dann vor, wenn dort auf Grund des Vorhabens und des zu erwartenden Kauf-
kraftabflusses Geschäftsaufgaben drohen.  

Das Gutachten kommt unter Zugrundelegung der maßgeblichen Umverteilungs-
kriterien zu dem Ergebnis, dass insbesondere die Nahversorgungssituation in 
den Stadtteilen Neuenheim und Handschuhsheim durch das Vorhaben nicht we-
sentlich beeinträchtigt werde.  

Die Umverteilungsquoten liegen unterhalb der Grenzwerte von 10%, so dass 
keine städtebaulichen Auswirkungen zu erwarten seien.  

Das wird vor allem damit begründet, dass gut 1/3 des Umsatzes durch Kaufkraft-
rückgewinnung im Stadtteil gewonnen werden könne. Ein weiteres Drittel wird 
den Uni- Beschäftigten und Studenten zugeschrieben. Das mag plausibel klin-
gen, ist in dieser Höhe im Gutachten aber nicht weiter begründet. 

Diesem Ergebnis muss, auch wenn die Verkaufsfläche für den Vollsortimenter 
und den Discounter zwischenzeitlich reduziert wurde, entgegen gehalten werden, 
dass bei der Begutachtung zu wenig auf die möglicherweise unterschiedlichen 
Auswirkungen auf die beiden Nahversorgungsstandorte „Furtwängler Straße“ und 
„Ladenburger Straße“ eingegangen wird.   

Darüber hinaus wurden maßgebliche Entwicklungen im Stadtgebiet nicht berück-
sichtigt. Die Ansiedlung eines Lebensmittelvollsortimenters in der Kurfürstenanla-
ge bleibt ebenso unberücksichtigt wie der für die Bahnstadt angedachte „Nahver-
sorger“ mit einer Verkaufsfläche von 4.000- 5.000 qm. Handelsunternehmen ge-
hen davon aus, dass ein Nahversorger mit ca. 1.000qm Verkaufsfläche (typ. Ci-
tymarkt) ca. 6.000 Einwohner im 500m-Radius benötigt. Das wäre im Grunde die 
gesamte Bahnstadt. Bei der vier- bis fünffachen Fläche wird es demnach ganz 
massive Umverteilungen im gesamten Stadtgebiet geben. Diese werden auch 
nicht ohne Folgen für die hiesigen Nahversorger und den neuen Standort 
Mathematikon bleiben. 

Nicht zuletzt stellt die Ansiedlung mehrerer Einkaufsmärkte den typischen Fall 
einer Agglomeration dar, für die nicht nur die städtebaulichen Auswirkungen der 
einzelnen Ansiedlungen, sondern auch und gerade die besonderen agglomerati-
onstypischen Auswirkungen zu untersuchen wären. 
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Insgesamt ist das Gutachten deshalb kaum aussagekräftig. Insbesondere er-
scheint die Einhaltung der Kriterien des Beeinträchtigungsverbotes nicht ausrei-
chend nachgewiesen.  

Fakt ist, dass insbesondere der Standort an der Furtwängler Straße ein Standort 
mit Nahversorgungscharakter ist. Er ist jedoch kein reiner Nahversorger. Ein nicht 
unerheblicher Teil der Kunden kommt nicht aus dem ganz nahen, fußläufigen 
Umfeld, sondern fährt diesen Markt mit dem Pkw an. Gerade für die Pkw- Kun-
den dürfte aber eine Umorientierung wahrscheinlich sein. Deshalb kann es durch 
die Neuansiedlung der „Agglomeration Mathematikon“ dort zu Wettbewerbsaus-
wirkungen kommen. Im Ergebnis wäre der Markt nicht zu halten und müsste 
vermutlich geschlossen werden. Die Nahversorgungsfunktion im Stadtteil würde 
damit Schaden nehmen.  

Sicher nicht ganz so dramatisch dürften die Auswirkungen auf den Nahversorger 
in der Ladenburger Straße sein. Eine besondere Gefährdung könnte sich aber 
daraus ergeben, dass beide Märkte faktisch in einer Hand geführt werden. Dieser 
Umstand ist sicher bauplanungsrechtlich irrelevant, sollte aber bei den Überle-
gungen im Auge behalten werden.  

An diesem Ergebnis dürfte auch die weitere Limitierung bei den Verkaufsflächen 
kaum helfen. Sie würde nur dazu führen, dass der Vollsortimenter im Verhältnis 
zu den Discountern benachteiligt würde.  

In jedem Fall sollte aber Fingerspitzengefühl im Umgang mit der Nahversor-
gungssituation gezeigt werden. Permanent großflächige Ansiedlungen zuzulas-
sen und dann hinterher die schlechter werdende Nahversorgung zu beklagen, 
war in vielen Fällen die Ansiedlungspolitik der vergangenen Jahrzehnte.  

Es sollte deshalb geprüft werden, ob die Erteilung einer Baugenehmigung nicht 
mit einer Betreiberpflicht für die Nahversorgungsstandorte zu verknüpfen ist. Er-
fahrungen aus anderen Städten belegen durchaus, dass das gehen kann.  

Mit freundlichen Grüßen 

Einzelhandelsverband Nordbaden e.V. 

RA Swen Rubel 
-Geschäftsführer- 
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Stadt Heidelberg    Postfach 105520    69045 Heidelberg Amt/Dienststelle  Kurpfälzisches Museum/ Untere
Denkmalschutzbehörde 

Stadtplanungsamt Verwaltungsgebäude  Schiffgasse 10 
Herrn Rees Bearbeitet von  Dr. Ludwig 

Kornmarkt 5 Zimmer   
 Durchwahl  58-34180 
69117 Heidelberg Fax  58-49420 
 E-Mail  archaeologie@heidelberg.de 
Datum und Zeichen Ihres Unser Zeichen Datum   
 42. dr. lu 2012/25    
 
 
Stadt Heidelberg – Neuenheim 
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans  
mit örtlichen Bauvorschriften „Mathematikon“ 
 
 
Gegen vorgelegtes Baugesuch bestehen aus archäologischer Sicht keine Einwände. In die 
Baugenehmigung ist jedoch folgender Hinweis aufzunehmen: 
 
„Bei den vorgesehenen Erdarbeiten können bisher unbekannte Kulturdenkmale oder Teile davon 
entdeckt werden, an deren Erhaltung gem. § 20 Abs. 1 Denkmalschutzgesetz aus wissenschaftlichen, 
künstlerischen oder heimatgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht. Ein derartiger 
Fund ist unverzüglich dem Kurpfälzischen Museum Heidelberg (� 06221-5834180) anzuzeigen und 
bis zu vier Werktagen in unverändertem Zustand zu belassen. Zuwiderhandlungen stellen gem. § 27. 
Abs. 1 und 2 einen Verstoß gegen das Denkmalschutzgesetz dar, der mit einer Geldbuße bis zu 
50.000,-- €, in besonders schweren Fällen bis 250.000,-- € geahndet werden kann.“ 
 
Das Kurpfälzische Museum bittet um eine Mehrfertigung der Baugenehmigung. 
 
 
i.A. 
 
 
Dr. Renate Ludwig 
 

Anlage 2 zur Drucksache     /2012/BV
Anlage 02 zur Drucksache: 0403/2012/BV



Anlage 2 zur Drucksache     /2012/BV
Anlage 02 zur Drucksache: 0403/2012/BV



Anlage 2 zur Drucksache     /2012/BV
Anlage 02 zur Drucksache: 0403/2012/BV



Anlage 2 zur Drucksache     /2012/BV
Anlage 02 zur Drucksache: 0403/2012/BV



Anlage 2 zur Drucksache     /2012/BV
Anlage 02 zur Drucksache: 0403/2012/BV



Anlage 2 zur Drucksache     /2012/BV
Anlage 02 zur Drucksache: 0403/2012/BV



Anlage 2 zur Drucksache     /2012/BV
Anlage 02 zur Drucksache: 0403/2012/BV



Anlage 2 zur Drucksache     /2012/BV
Anlage 02 zur Drucksache: 0403/2012/BV



REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG 
L A N D E S A M T   F Ü R   G E O L O G I E ,  R O H S T O F F E   U N D   B E R G B A U  

Albertstraße 5 - 79104 Freiburg i. Br., Postfach, 79095 Freiburg i. Br. 
 

E-mail: abteilung9@rpf.bwl.de - Internet: www.rpf.bwl.de 
Tel.: 0761/208-3000, Fax: 0761/208-3029  

 
 
 

  
Stadt Heidelberg  
Stadtplanungsamt  
z. Hd. Herr Rees  
Postfach  105520  
69045 Heidelberg 
 

 

 

Freiburg i. Br., 
 

Durchwahl (0761) 
 

Name: 
 

Aktenzeichen: 

 
 

19.07.12 
208-3045 
Frau Knauthe 
2511 // 12-06014 

 
 

 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
 
A  Allgemeine Angaben 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Mathematikon" im beschleunigten Verfahren 
gemäß § 13a BauGB in Heidelberg-Neuenheim  
(TK 25: 6517 Mannheim-Südost); hier: Offenlage 
 
Ihr Schreiben Az.  vom 12.07.2012  
 
Anhörungsfrist 24.08.2012 
 
 
 

Anlässlich der Offenlage des o.g. Planungsvorhabens verweisen wir auf unsere frühere 
Stellungnahme (Az. 2511//11-10043 vom 12.12.11) zur Planung. 

 
Die dortigen Aussagen gelten sinngemäß auch für die modifizierte Planung. 
 
 
Im Original gezeichnet 
 
Diana Knauthe 
Dipl.-Geogr. 
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Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar
Besucheranschrift: L 1, 2 � 68161 Mannheim � Postanschrift: IHK Rhein-Neckar � 68016 Mannheim 
Tel. (0621) 1709-0 � Fax (0621) 1709-100 � E-Mail: ihk@rhein-neckar.ihk24.de � Internet: www.rhein-neckar.ihk24.de 

IHK Rhein-Neckar � Postfach 10 16 61 �68016 Mannheim 

Stadt Heidelberg
Stadtplanungsamt
z. Hd. Stefan Rees
Postfach 105520
69045 Heidelberg

per E-Mail: stadtplanung@heidelberg.de

Bearbeitet von / E-Mail
Stephan Häger
Stephan.Haeger@rhein-neckar.ihk24.de

Telefon
0621 1709-192
Telefax
0621 1709-5192

Datum
31. August 2012

Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit örtlichen Bauvorschriften 
„Mathematikon“

hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 
BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar bedankt sich für die erneute Beteili-

gung am Planverfahren und die Zusendung der Planungsunterlagen. Zur Erweiterung der 

Universität Heidelberg soll an der Berliner Straße das Bauvorhaben „Mathematikon“ realisiert 

werden. Das Vorhaben umfasst ein Universitätsgebäude sowie einen weiteren Baukörper mit 

Einzelhandel, Dienstleitung und Gastronomie sowie umfangreichen Büroangeboten in den 

Obergeschossen.  

Die IHK Rhein-Neckar hat gegen den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Mathematikon“

grundsätzlich keine Bedenken. Wir halten an den Kernaussagen unserer Stellungnahme 

vom 12. Dezember 2011 fest.  

Die uns freundlicherweise zugesandten Planunterlagen nehmen wir zu den Akten. 

Freundliche Grüße 

Dipl.-Ing. Stephan Häger 
Handel, Stadtentwicklung, Bauleitplanung 
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